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I. Allgemeines 

 

Auftrag und Zweck Ermittlung des Verkehrswerts von 53/2559 Anteilen der Liegenschaft 

EZ 1211 KG 01004 Innere Stadt (1010 Wien, Singerstraße 30) 

verbunden mit Wohnungseigentum an W 39 im 

Zwangsversteigerungsverfahren 74 E 54/23d des BG Innere Stadt 

Wien. 

 

Auftraggeber Bezirksgericht Innere Stadt zur GZ 74 E 54/23d  

  

Stichtag 29.11.2023 (Tag der Besichtigung) 

 

Grundlagen • Befundaufnahme 

• Mietvertrag 

• Aktuelle gesetzliche Bestimmungen   

• EHL Erster Wiener Wohnungsmarktbericht 

• Immoservice Austria 

• Photodokumentation  

• Internetrecherchen  

• Grundbuchabfrage 

• WKO, Immobilienpreisspiegel 

• Vergleichswerte 

 

Befundaufnahme Eine Besichtigung erfolgte am 29.11.2023 und dauerte circa 30 

Minuten. Anwesend waren der Gerichtsvollzieher sowie die Mieterin 

der Wohnung. 

 

Literatur 

(Auszug) 

• Austrian Standards Institute (Hrsg), Normensammlung 

Immobilienbewertung und Nachhaltigkeit (ÖNORM B-1802 ua). 

• Bienert/Funk (Hrsg), Immobilienbewertung Österreich4 (2022) 

• Bienert/Wagner, Bewertung von Spezialimmobilien2 (2018) 

• Böhm/Eckharter/Hauswirth/Heindl/Rollwagen, Nutzfläche und 

Nutzwert im Wohnrecht4 (2017) 

• Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins (1994) 

• Hauswirth ua, Liegenschaftsbewertung in der Praxis (Weka-

Verlag), laufend, 

• Hauswurz/Prader, Liegenschaftsbewertungsgutachten 

• Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien und 

Vermögenstreuhänder, Immobilienpreisspiegel (laufend) 
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• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017) 

• Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige und ihre 

Gutachten3 (2020) 

• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien (2011) 

• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken (2023) 

• Reithofer/Stocker, Residualwertverfahren (2016) 

• Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden (2020) 
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II.  Befund 

1. Lagebeschreibung 

Als historisches Zentrum besticht der 1. Bezirk mit prunkvollen Bauten und zahlreichen 

Sehenswürdigkeiten, wie etwa dem Stephansdom, der Oper, dem Burgtheater und der 

Hofburg. Daraus resultiert nicht nur ein außergewöhnliches Ambiente, das Bewohner:innen 

und Besucher:innen gleichermaßen begeistert, sondern auch ein entsprechend hohes 

Preisniveau am Wohnungsmarkt: Die Preise in der Innenstadt unterscheiden sich stark von 

jenen der angrenzenden Bezirke, u. a. auch deshalb, weil in Wiens prestigeträchtigster Lage 

das Neubauvolumen aufgrund der bereits dichten Bebauung sehr überschaubar ist. Nach der 

Fertigstellung von hochwertigen Bauvorhaben rund um den Börseplatz, am Parkring oder in 

der Schellinggasse ist die Projektentwicklung wieder deutlich zurückgegangen. 

 
Dennoch sind vereinzelt weitere Projekte im Entstehen, wie zum Beispiel Werder Six und Am 

Werdertor (beides in der Werdertorgasse), Kayser (Franz-Josefs-Kai) sowie imposante 

Dachgeschossausbauten am Stubenring und in der Eßlinggasse. Dem geringen 

Neubauangebot steht – trotz der Preise – eine hohe Nachfrage gegenüber. So sind die 

Wohnungen im Ersten bei Käuferinnen und Käufern aus aller Welt sehr beliebt – was großteils 

Quadratmeterpreise im fünfstelligen Bereich zur Folge hat und damit Ähnlichkeiten mit 

anderen europäischen Metropolen mit sich bringt. Aus Sicht des Wohnungsmarktes sind die 

geplanten Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs in der City ein weiterer positiver 

Faktor, wie auch die Preisentwicklung rund um die seit wenigen Jahren verkehrsberuhigte 
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Rotenturmstraße zeigt. Richtung Schwedenplatz und Franz-Josefs-Kai trägt insbesondere das 

Freizeit- und Kulinarikangebot am hippen Donaukanal zu einer positiven Entwicklung bei.1 

 

 
 

  

 
1 Quelle: EHL Erster Wiener Wohnungsmarktbericht 2023 
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Adresse 1010 Wien, Singerstraße 30 W 39 

  

Grundbuchstand 
 

KATASTRALGEMEINDE 01004 Innere Stadt                          EINLAGEZAHL  1211 
BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien   
 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 251/2024 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
   908       Bauf.(10)                330  Seilerstätte 6 
                                           Singerstraße 30 
Legende: 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
************************************* A2 ************************************** 
   1  a 10558/1939 Bauplatz (auf) Gst 908 
   2  a 7199/2019 Teilunterschutsstellung des Wohnhauses auf Gst 908 liegt im 
          öffentlichen Interesse (denkmalschutzgesetz) 
************************************* B *************************************** 
70 ANTEIL: 53/2559 

     Dr. Monika Schreiber 
     GEB: 1951-01-27 ADR: Singerstr. 30/39   1010 
      a 442/1988 Kaufvertrag 1985-03-21 Eigentumsrecht 
      b 2517/1993 Wohnungseigentum an W 39 
      c 9569/2004 Zusammenziehung der Anteile 
      d 9569/2004 gerichtl Vergleich 2004-07-08 Eigentumsrecht 
 

************************************* C *************************************** 
53    auf Anteil B-LNR 70 
      a 1552/2017 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (38C 213/17g) 
  54    auf Anteil B-LNR 70 
      a 4831/2017 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (94 C 318/17k) 
56    auf Anteil B-LNR 70 
      a 5765/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (35C 833/23w) 
      b 7884/2023 Einleitung des Versteigerungsverfahrens siehe C-LNR 
          57 
  57    auf Anteil B-LNR 70 

      a 7884/2023 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr EUR 1.124,95 
          samt 4 % Z aus EUR 207,77 seit 2023-05-06, 4 % Z aus EUR 
          322,55 seit 2023-06-06, 4 % Z aus EUR 322,55 seit 
          2023-07-06, 4 % Z aus EUR 272,08 seit 2023-07-06 
          Kosten EUR 544,61 samt 4 % Z seit 2023-07-14 
          Antragskosten EUR 325,74 
          für Eigentümergemeinschaft Singerstraße 30, 1140 Wien 
          (74 E 54/23 d) 
      b 7884/2023 Forderung sichergesstellt siehe C-LNR 56 
  58    auf Anteil B-LNR 70 
      a 8300/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (78 C 608/23 y) 
  59    auf Anteil B-LNR 70 

      a 9677/2023 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr EUR 967,65 
          Zinsen/Kosten lt. Beschluss 2023-12-11 
          für Singerstraße 30 Eigentümergemeinschaft 
          (74 E 76/23i Beitritt zu 74E 54/23d) 
  60    auf Anteil B-LNR 70 
      a 251/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (85C 46/24d) 

 

Lasten Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Lastenfreiheit. 

https://dienste.manz.at/vst/rev-proxy/gb/at.gv.bmj.grundbuch.web/ds/urkunden/urkundenlisteDirect?bgnrsb=010&tz=251&jahr=2024&zaehlung=OHNE
https://dienste.manz.at/vst/rev-proxy/gb/at.gv.bmj.grundbuch.web/ds/urkunden/urkundenlisteDirect?bgnrsb=010&tz=7199&jahr=2019&zaehlung=OHNE
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2 Quelle: Stadt Wien 
3 Quelle: ebenda 

Katasterplan2 

 

 

Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan3 

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt im Gemischten 

Baugebiet (GB), Bauklasse IV, mit geschlossener Bauweise. Die 

gegenständliche Liegenschaft befindet sowohl in einer Schutzzone als 

auch in einer Wohnzone. Gemäß § 75 Abs. 2 Bauordnung für Wien 

ergeben sich folgende Gebäudehöhen in folgenden Bauklassen: 

 

Bauklasse I mindestens 2,5m höchstens 9m 

Bauklasse II mindestens 2,5m höchstens 12m 
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4 Quelle: Umweltbundesamt 

Bauklasse III mindestens 9m höchstens 16m 

Bauklasse IV mindestens 12m höchstens 21m 

Bauklasse V mindestens 16m höchstens 26m 

 

Eine Vermessung der tatsächlich ausgeführten Gebäudehöhe erfolgte 

durch den Sachverständigen nicht. Es haben sich keine offensichtlichen 

Hinweise ergeben, dass die baubewilligte und/oder ausgeführte Bauhöhe 

der Gebäude nicht den zum Zeitpunkt der Bauführung geltenden 

Bebauungsbestimmungen entspricht. 

 

Altlastenkataster4 

 
 

Erläuterungen zum Altlastenatlas und Verdachtsflächenkataster 

Laut der durch den Sachverständigen im Altlastenatlas und 

Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes durchgeführten 

elektronischen Recherche sind keine Hinweise auf Altlasten, wie 

Bodenkontaminationen oder andere die Liegenschaft entwertende 

Altbodenverhältnisse bekannt. Diesbezügliche Untersuchungen sind nicht 

Gegenstand des Auftrages. Sollten dennoch derartige Wertminderungen 

konkret festgestellt werden, bedarf es einer exakten Bodenuntersuchung 

durch einen entsprechenden Sachverständigen. Aufgrund dieses sodann 

erstellten Bodenanalysegutachtens können durch den fertigenden 

Sachverständigen Wertminderungsbeträge der gegenständlichen 

Liegenschaft in einer Ergänzung zu diesem Gutachten festgestellt werden. 
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5 Quelle: Immoservice Austria 
6 Quelle: ebenda  

Grünflächen und 

Erholungsräume5 

Grünflächenanteil in der Umgebung: 

 

 
Altstadt-Ost verfügt über einen Grünflächenanteil von 0,1%. 

 

Bebauungsdichte6 Gebäude im direkten Wohnumfeld nach Anzahl der Wohnungen: 

 

 
Die Bebauungsdichte im direkten Wohnumfeld ist mit durchschnittlich 

22,4 Wohnungen je Gebäude durchschnittlich. 
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7 Quelle: Senderkataster.at 
8 Quelle: Lärminfo.at 

Mobilfunkkataster7 

 

Im Senderkataster Austria finden sich die Standorte der Mobilfunk und 

Rundfunkstationen in der Umgebung. 

Lärminfo8 
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9 Quelle: Stadt Wien 
10 Quelle: ebenda 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt in einer Zone mit 

durchschnittlicher Lärmbelastung durch Straßenverkehr. 

Lageplan9 

 
 

Satellitenbild10 
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11 Quelle: Stadt Wien 
12 Quelle: ebenda 

Radwege, 

Taxi-Standplätze, 

Citybike-Stationen11 

 
 

Verkehrsberuhigte 

Bereiche12 
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13 Quelle: ebenda 

Kurzparkzonen13 
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14 Quelle: Immoservice Austria 

Nahversorgung14 

 
 

Die gegenständliche Liegenschaft ist sehr zentral im ersten Bezirk gelegen. 

Diverse Einkaufsstraßen sind nur wenige Gehminuten entfernt. 

Supermärkte, Drogerien sowie Bäckerein befinden sich im unmittelbaren 

Umfeld der Liegenschaft. 
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15 Quelle: ebenda 

Banken, Post, 

Trafiken, 

Tankstellen15 

 
 

Filialen diverser Banken sowie mehrere Trafiken befinden sich in 

Gehreichweite von der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft. Die 

nächstgelegene Filiale der Post befindet sich in der Krugerstraße und ist 

etwa 530 m entfernt. Eine Tankstelle befindet sich in einer Entfernung von 

circa 1 km.  
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16 Quelle: ebenda 

Bildung16 

 
 

Mehrere Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Nähe zur 

gegenständlichen Liegenschaft, die nächstgelegene Volksschule ist circa 

260 m entfernt. Auch diverse weitere Schulen jeder Art und Stufe befinden 

sich in der nahen Umgebung der Liegenschaft, etwa das Bundes-

gymnasium Stubenbastei oder das Realgymnasium Hegelgasse. 
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17 Quelle: ebenda  

Gesundheit17 

 
 

Auch die Infrastruktur zur Gewährleistung eines hohen medizinischen 

Standards ist gegeben. Mehrere Allgemeinmediziner, aber auch diverse 

Fachärzte unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen sind in der 

unmittelbaren Umgebung der gegenständlichen Liegenschaft angesiedelt.  
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18 Quelle: ebenda  

Öffentliche 

Verkehrsmittel18 

 
 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist durch öffentliche 

Verkehrsmittel sehr gut erschlossen. Die U-Bahn-Station Stubentor (U3) 

ist 300m von der Liegenschaft entfernt. Der Bahnhof Wien Mitte-

Landstraße mit Anschluss an die S-Bahn und Regionalzüge ist etwa 750m 

entfernt. Auch Haltestellen der Buslinien 74A und 2A sowie der 

Straßenbahnlinie 2 befinden sich in der nahen Umgebung der 

Liegenschaft. 
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2. Beschreibung des Gebäudes 

2.1 Zustandsbeschreibung 

Nutzung Beschreibung Zustand 

Bauzustand Massivbau Ordnungsgemäß 

Baujahr 1937 - 1939  

Lage Ecklage  

Geschosse KG, EG, 7 OG, DG  

Bauweise Massivbau  

Straßenfassade Gegliedert Ordnungsgemäß 

Hoffassade Glatt Ordnungsgemäß 

Fenster Holzfenster Ordnungsgemäß 
Dach Flachdach Nicht besichtigt 

Eingangstüren doppelflügelig Ordnungsgemäß 

Wände Gemalt Ordnungsgemäß 

Decken Gemalt Ordnungsgemäß 

Stiegen 1  

Personenaufzüge Ja Ordnungsgemäß 

Gemeinschaftsanlagen 
(Hobbyraum, Sauna, 
Fahrrad- oder 
Kinderwagenabstellraum, 
Schutzraum) 

unbekannt  

Außenanlagen -  

Gemeinschaftsantennen -  

PKW-Abstellplätze -  

 

Die Beschreibung bezieht sich auf den Zustand wie er sich im Zeitpunkt der Befundaufnahme 

augenscheinlich und ohne nähere Untersuchungen dargestellt hat. 

 

Das Gebäude befindet sich in einem ordentlichen Erhaltungszustand. Es werden 

augenscheinlich die notwendigen Erhaltungsarbeiten laufend durchgeführt. Genauere 

Untersuchungen der Bausubstanz konnten im Rahmen dieser Befundaufnahme und 

Gutachtenserstellung allerdings nicht angestellt werden. Es wird daher von einem 

durchschnittlichen und im Wesentlichen ordnungsgemäßen Erhaltungszustand ausgegangen. 
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2.2 Ansichten  

  
Außenansicht Eingangstor 

  
Eingangstor Innenansicht  
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Stiegenhaus Außenansicht Personenaufzug 

  

Gang, Wohnungstür Eingangsbereich Wohnung 
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Badezimmer Vorzimmer 

  

Wohnzimmer  
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Blick aus der Wohnung  

  
 Küche 
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Vorzimmer Wohnungstür 

  
Stiegenhaus Personenaufzug 
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Innenansicht Personenaufzug Anschlagtafel 
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2.3 Rechtlicher Befund 

Der Bescheid über die Baubewilligung wurde am 5.5.1937 erteilt. Mit Bescheid vom 24.8.1938 

wurde ein Planwechsel bewilligt. Die Benützungsbewilligung datiert vom 11.5.1939. 

(Konvolut Beilage 1). 

 

An der Liegenschaft wurde im Jahr 1993 Wohnungseigentum begründet. Dem SV liegt der 

Wohnungseigentumsvertrag, einverleibt am 18.03.1993 (Beilage 2) vor. 

 

Die Nutzwerte wurden im Zuge eines Antrags auf Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels 

gemäß § 17 MRG durch die Entscheidung der MA 50 zur GZ MA 50-Schli-I/1658/2010 vom 

17.08.2010 neu festgelegt (Beilage 3). 

 

Aufgrund des Errichtungsjahres in etwa um 1937 ist davon auszugehen, dass das 

Mietrechtsgesetz voll zur Anwendung gelangt. Hinweise auf eine Förderung und begünstigte 

Rückzahlung eines Darlehens nach einem Rückzahlungsbegünstigungsgesetzt liegen nicht vor, 

können aber auch nicht ausgeschlossen werden. 

 

Das Gebäude wurde vom Bundesdenkmalamt mittels Bescheids vom 13.06.2016 gemäß §§1 

und 3 Denkmalschutzgesetz teilweise (mit Ausnahme des Inneren der Wohnungen) unter 

Schutz gestellt (§ 1 Abs 8 leg cit. Denkmalschutzgesetz). Aufgrund der künstlerischen und 

kulturellen Bedeutung des Hauses liegt ein öffentliches Interesse an der 

Teilunterschutzstellung vor (Beilage 4). Eine genauere Beschreibung des Gebäudes befindet 

sich in Punkt 1.2. dieses Bescheides 

 

3. Beschreibung des bewertungsgegenständlichen 

Wohnungseigentumsobjekts 

3.1 Allgemeines 

Widmung Wohnung 

Verwendung Wohnung 

Bestandsverhältnis Nein 

Stockwerkslage 6. OG 

Nutzfläche gesamt 46,34 m² laut Nutzwertgutachten  

Freiflächen (Balkon, 
Terrassen, Hausgarten) 

Nein 

Kellerabteil unbekannt  

Sonstiges - 

Heizung Fernwärme  
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Die Wohnung befindet sich in einem augenscheinlich guten Erhaltungs- und 

Ausstattungszustand.  

 

Die Wohnung besteht aus einem Zimmer, einem Kabinett, einer Küche sowie einem 

Badezimmer und separatem WC und einem kleinen Vorraum. 

 

Überprüfungen der Elektroanlage erfolgten nicht. Die Heizung des Gebäudes erfolgt durch 

Fernwärme. 

 

3.2 Nutzflächenaufstellung 

Laut Nutzwertgutachten setzt sich die Nutzfläche wie folgt zusammen: 

 

 
 

Die durch den Wohnungseigentumsbegründungsvertrag im Jahr 1992/93 festgelegten 

Nutzwerte wurden durch die Entscheidung der MA 50 vom 17.08.2010 neu festgelegt und 

offenbar aufgrund einer im Jahr 2004 erfolgten Vermessung im Zuge eines 

Schlichtungsstellenverfahrens etwas abgeändert. Die erwähnte 

Schlichtungsstellenentscheidung ist allerdings nicht verbüchert. Der im Bauakt befindliche 

Grundrissplan weist eine Nutzfläche von 48,80 m² auf, das Übereinkommen und 

Wohnungseigentumsvertrag eine Fläche von 48,70 m² Nachvermessungen durch den SV 

erfolgten nicht. Für gegenständliche Bewertungszwecke wird von den Angaben im neuen 

Nutzwertgutachten ausgegangen, da diesem offenbar eine Vermessung aus dem Jahr 2004 

zugrunde liegt. 

 

Ein Kellerabteil ist grundbücherlich nicht zugeordnet. In natura konnte ein solches auch nicht 

besichtigt werden.  
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3.3 Grundriss Top 39 
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3.4 Hausverwaltung  

Die Hausverwaltung des gesamten Gebäudes wird von der Kanzlei Hausmann & Hausmann 

Rechtsanwälte GmbH, Ameisgasse 10, 1140 Wien, besorgt. Informationen der 

Hausverwaltung über aktuelle Geschehnisse und die Vorausschau befinden sich in Beilage 5- 
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Durch Beschluss der Eigentümerversammlung vom 19.06.2017 wurde festgelegt, dass 

Eigentümerversammlungen künftig nur noch auf besonderen Wunsch erfolgen sollen. 

 

3.5 Bewirtschaftungskosten 

Laut Auskunft der Hausverwaltung beträgt die aktuell geltende monatliche Vorschreibung für 

das bewertungsgegenständliche Wohnungseigentumsobjekt EUR 332,71 brutto. Sie setzt sich 

wie folgt zusammen: 

 

 
 

Laut Auskunft der Hausverwaltung vom 11.01.2024 beträgt der allgemeine Rücklagenstand 

etwa EUR 141.000,00.  

 

Es gibt laut Hausverwaltung keine außerbücherlichen Darlehen der WE-Gemeinschaft, die 

auch die gegenständliche Eigentumswohnung belasten. 

 

3.6 Bestandsverhältnisse 

Die Wohnung ist derzeit vermietet. Der Mietvertrag wurde am 3.5.2021 befristet bis 

31.5.2026 abgeschlossen. Die Nettomiete betrug im Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses 

EUR 596,34. Nach Angaben der bei der Befundaufnahme angetroffenen Mieterin beträgt der 

Hauptmietzins aktuell EUR 677,33. 
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3.7 Energieausweis Wohnungen 
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3.8 Energieausweis Geschäftslokal 
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III. Gutachten 

 

1. Bewertungsmethode 

 

Ziel der Wertermittlung ist es, den Verkehrswert der bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaftsanteile zu ermitteln. 

 

Der Verkehrswert laut Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wird in § 2 Abs. 2 wie folgt 

definiert: 

 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 

redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

Die gegenständliche Bewertung erfolgt nach dem Ertragswertverfahren und berücksichtigt 

neben den eingangs bereits beschriebenen Grundlagen insbesondere: 

 

• alle Informationen, die der Sachverständige von Seiten des Auftraggebers in 

schriftlicher oder mündlicher Form erhalten hat; 

• die Ergebnisse der Befundaufnahme; 

• den Bau- und Erhaltungszustand des Objektes; 

• die allgemeine Lage am Immobilienmarkt. 

 

Allfällige Wertminderungen durch Altlasten, Bodenkontaminationen oder andere die 

Liegenschaft beeinflussende Bodenverhältnisse wurden dem Sachverständigen nicht zur 

Kenntnis gebracht. Eine diesbezügliche Recherche war auch nicht Gegenstand des Auftrages 

und wurde daher auch nicht durchgeführt. 

 

Derartige Wertminderungen können konkret nur in umfangreichen Bodenuntersuchungen 

durch geeignete Fachleute festgestellt werden. Aufgrund eines derartigen 

Bodenanalysegutachtens könnte ein entsprechender Wertminderungsbetrag für die 

gegenständlichen Liegenschaftsanteile berechnet werden. 

2. Verkehrswert der Liegenschaft 

Wie oben dargestellt ist der Verkehrswert der Liegenschaft jener Preis, der bei einer 

Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. 

Dabei haben eine besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner 

Personen außer Acht zu bleiben. 
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Grundsätzlich kommt die Ertragswertmethode zur Anwendung, wenn die wirtschaftliche 

Nutzung der Liegenschaft überwiegt. Die Wertermittlungspraxis legt in den letzten Jahren 

vermehrt den Schwerpunkt auf das Ertragswertverfahren. Auch international dominiert 

dieses Verfahren. Ebenso legt die ÖNORM B 1802 in ihrem Punkt 5.3. fest, dass „das 

Ertragswertverfahren in der Regel dann anzuwenden ist, wenn die zu bewertende 

Liegenschaft üblicherweise zu Ertragszwecken verwertet wird.“ 

 

Für gegenständlichen Bewertungsfall wird das Ertragswertverfahren herangezogen, weil die 

Wohnung derzeit vermietet ist. Aufgrund des befristeten Mietverhältnisses erfolgt eine 

Vergleichsrechnung im Vergleichswertverfahren. 

  

Eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse ist gemäß § 7 LBG vorzunehmen, was 

bedeutet, dass vom Ergebnis aufgrund der jeweiligen Situation am Immobilienmarkt Zu- oder 

Abschläge erfolgen können. 

 

2.1 Ertragswertverfahren 

Mit Hilfe des Ertragswertverfahrens werden bebaute Liegenschaften bewertet, deren 

Nutzungsbestimmung in erster Linie darin besteht, aus den Erträgen eine angemessene 

Verzinsung des Kapitals zu erzielen. Dazu ist zunächst der Jahresrohertrag zu ermitteln, der 

alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung erzielbaren Einnahmen umfasst (Mieten ohne 

USt). Vom Jahresrohertrag sind Bewirtschaftungskosten in Abzug zu bringen, um zum 

Liegenschaftsreinertrag zu gelangen. Davon wird der Verzinsungsbetrag des Bodenwertes 

abgezogen und der Jahresreinertrag der baulichen Anlagen ermittelt. Der Jahresreinertrag 

der baulichen Anlagen stellt einen Jahresbetrag einer Zeitrente dar. Der Ertragswert wird 

daraus als Barwert einer jährlich nachschüssig zu zahlenden Rente errechnet. 

 

Nach Abzug einer Wertminderung wegen Baumängeln und Schäden errechnet sich der Wert 

der baulichen Anlage. 

 

2.2 Zinssatz 

Der Liegenschaftszinssatz drückt die interne Rentabilität der Immobilieninvestition aus und 

beinhaltet bereits den Wertausgleich durch Gebrauch und Verschleiß der baulichen Anlagen 

sowie die Inflation und das Ertragssteigerungspotential der Liegenschaft. Gemäß dem 

Liegenschaftsbewertungsgesetz ist der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes nach der bei 

Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung zu ermitteln. 
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Für gegenständlichen Bewertungsfall wird auf die Veröffentlichung von 

Liegenschaftszinssätzen des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen zurückgegriffen.  

 

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen empfiehlt folgende Zinssätze: 

 

 

Liegenschaftsart 
Lage 

hochwertig sehr gut gut mäßig 

Wohnliegenschaft 0,5 - 2,0 1,0 - 3,0 2,0 - 4,0 2,5 - 4,5 

Büroliegenschaft 2,0 - 4,0 3,0 - 5,0 3,5 - 5,5 4,0 - 6,0 

Geschäftsliegenschaft 2,5 - 4,5 3,0 - 5,5 4,0 - 6,0 4,5 - 6,5 

Einkaufszentren, Supermarkt 3,0 - 6,0 3,5 - 6,5 4,0 - 7,0 4,5 - 7,5 

Gewerblich genutzte Liegenschaft 3,5 - 6,5 4,0 - 6,5 4,5 - 7,5 5,5 - 8,5 

Industrieliegenschaft 3,5 - 7,5 4,0 - 8,0 5,0 - 8,5 5,5 - 9,5 

Landwirtschaftliche Liegenschaften 1,0 - 3,0 

Land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften 0,5 - 2,0 

Werte in %     
 

Der konkret anzuwendende Liegenschaftszinssatz ermittelt sich anhand standortspezifischer 

Faktoren und Risken, der konkreten Lage, der allgemeinen Situation am Immobilienmarkt, 

des Entwicklungspotentials und des speziellen Risikos durch den konkreten Nutzungsmix 

(Wohnen, Geschäftsnutzungen und Büros) wie folgt: 

 

Zinssatzermittlung   

Ausgangswert 1,00% 

Anpassungsfaktoren   

Spezifischer Lagezuschlag -0,50% 

generelles Ertragsrisiko der Immobilie 0,25% 

allgemeines Risiko 0,00% 

spezielles Risiko 0,25% 

Entwicklungspotential -0,25% 

Sonstiger Zu- oder Abschlag 0,00% 

Summe Zu/Abschläge -0,25% 

Liegenschaftszinssatz gesamt 0,75% 

 

2.3 Nicht umlegbare Kosten (Bewirtschaftungskosten und Mietausfallwagnis) 

Dazu zählen Kosten des Vermieters, die nicht auf die Mieter des Gebäudes umlegbar sind, 

insbesondere ist dabei das Mietausfallswagnis zu berücksichtigen. Dies deckt jenes Risiko ab, 

dass auf Grund von uneinbringlichen Mietrückständen, Mietkürzungen, Mietprozessen, 

Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten Leerständen entsteht. Die Höhe des 

Mietausfallswagnisses richtet sich nach der Lage und Nutzungsart der Liegenschaft. 



 

1010 Wien, Singerstraße 30 W 39  S e i t e | 36 von 45 

 

 

Erfahrungsgemäß wird das Risiko kalkulatorisch 3 % des Jahresrohertrages für allgemeine 

Bewirtschaftungskosten und 3 % für das spezifische Mietausfallrisiko berücksichtigt.  

2.4 Instandhaltungsaufwendungen 

Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich 

sind, um eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die 

Nutzungsdauer einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer 

des Gebäudes und deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, 

Fenster, Dach). Die tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und 

steigen mit dem Gebäudealter an und werden idR in % der Herstellungskosten berechnet. Je 

nach Art, Alter und Zustand des Gebäudes sind unterschiedliche Werte in Ansatz zu bringen. 

 

Gebäudeart Instandhaltungssatz 

Wohnhäuser neu 0,50% 

Wohnhäuser älter 0,5% - 1,5% 

Geschäftshäuser 0,5% - 1,5% 

Bürogebäude 0,5% - 1,5% 

Gewerbliche und industriell genutzte Objekte 0,5% - 2,0% 

sehr alte, vielfach unter Denkmalschutz stehende Objekte >2,0% 

 

2.4.1 Herstellkosten 

Der Wert der baulichen Anlagen ergibt sich aus dem Herstellungswert abzüglich der 

altersbedingten und einer allfälligen außerordentlichen Wertminderung. Der 

Herstellungswert wird aus den gewöhnlichen Kosten auf der Basis der Raummeterpreise oder 

Quadratmeterpreise ermittelt. Dazu kann ein pauschaler Betrag für allfällige Außenlangen 

addiert werden. 

Ausgangsbasis sind die vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs veröffentlichten Richtwerte für 

Herstellungskosten abgeleitet aus dem mehrgeschoßigem Wohnbau. Die Werte verstehen 

sich pro Quadratmeter Nutzfläche inklusive Umsatzsteuer und Nebenkosten je nach 

Ausstattungsqualität. Die Ausstattungsqualität wurde in drei Standards geteilt und mit den 

Qualitätsstufen „normal (1)“, „gehoben (2), „hochwertig (3)“ bezeichnet. Diese 
Qualitätsstufen haben zusammengefasst folgende Eigenschaften: 

 

a) Ausstattungsqualität normal (1) 

Standard etwa nach Wohnbauförderungsrichtlinien (Mindestausstattung), keine individual-

Ausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte nach jeweiliger Norm 

(Normalverbraucher) 
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b) Ausstattungsqualität gehoben (2) 

Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche Luxuskomponenten und 

Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische Eigenschaften und 

Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf 

 

c) Ausstattungsqualität hochwertig (3) 

Architektendesign, energiesparende solide Bauweise, zusätzliche Energiequellen, 

Installationen solide und sehr umfangreich, beste Ausstattung, Luxuskomponenten 

 

Ausstattungsqualitäten konkreter meist älterer Bewertungsgegenstände, die an sich 

aufgrund der Gegebenheiten nicht einmal in die Qualitätsstufe (1) einzustufen sind, werden 

nicht bei den Herstellkosten, sondern bei der Alterswertminderung und 

Zustandswertminderung berücksichtigt.  

 

Die konkreten Instandhaltungskosten hängen vom Ausstattungszustand und der Örtlichkeit 

ab. Vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Sachverständigen wurden folgende Werte erhoben, im Einzelfall unter Umständen 

entsprechend den konkreten Umständen anzupassen sind, aber als Richtwerte regelmäßig 

den Berechnungen zugrunde gelegt werden können: 
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2.4.2 Instandhaltungskosten 

Aufgrund des gegebenen Erhaltungszustandes und der zu berücksichtigenden 

Sanierungskosten kann von einem Wert von EUR 0,5% der Neuherstellkosten, die ausgehend 

von einem normalen Zustand und den oben dargestellten Richtsätzen geschätzt werden, 

ausgegangen werden. 

 

2.5 Vervielfältiger 

Der Vervielfältiger stellt einen Multiplikator für die auf die baulichen Anlagen entfallenden 

Anteile der Jahresreinerträge dar und errechnet sich aus dem jeweiligen Liegenschaftszinssatz 

und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes 

 𝑉 = 𝑞𝑛 − 1𝑞𝑛𝑥 (𝑞 − 1) 

 𝑉 = 𝑉𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑙𝑓ä𝑙𝑡𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑛𝑢𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟 𝑝 = 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑞 = 1 + 𝑝/100 

 

2.6 Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Dazu zählen Baumängel- und Bauschäden und sonstige Wertbeeinflussungen, wie 

Beeinträchtigungen durch Immissionen, unzeitgemäße Grundrisse, geringe 

Drittverwendungsfähigkeit, Altlasten, fehlender oder unklarer Konsens, Denkmalschutz, 

Underrented-Situationen, etc. 

 

2.7 Mietertrag 

Derzeit ist die Wohnung noch bis 31.5.2026 befristet vermietet. Der Mietzins von ca EUR 

14,00/m²erscheint im Hinblick auf die erstklassige Lage und den Zustand der Wohnung selbst 

unter Berücksichtigung des anzuwendenden Befristungsabschlags angemessen und 

nachhaltig erzielbar. 

2.8 Bodenwert 

Die Bodenwertermittlung erfolgt grundsätzlich nach dem Vergleichswertverfahren, wobei 

sich bei innerstädtischen zu bewertenden Liegenschaften regelmäßig die Schwierigkeit von 

ausreichend vorhandenen vergleichbaren Grundstücken ergibt, weshalb eine Kontrolle 
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mittels Residualwertverfahren möglich ist. Im ersten Wiener -Gemeindebezirk gab es nur eine 

einzige relevante Transaktion, wobei die tatsächlich zur Ausführung gelangte Nutzfläche zu 

Gunsten einer großzügigeren und hochwertigeren Ausgestaltung des Bauvorhabens nur bei 

ca 7.000,00 m² lag. Für die Bodenwertberechnung wird aber von der ursprünglich geplanten 

maximal erzielbaren Nutzfläche ausgegangen. Der zeitlichen Differenz und der 

unterschiedlichen Lage gegenüber der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft werden 

mittels Korrekturfaktor Rechnung getragen. 

 

Bodenwertermittlung           

Adresse Jahr Nfl GKA Korr GKA korr 

Renngasse 2013   9 000,00             3 800,00     50,0%  5 700,00     

Mittelwert          5 700,00     

 

Für die konkrete Liegenschaft errechnet sich insgesamt folgender Bodenwert  

 

Bodenwert         

Bodenwert Nutzfläche m² EUR/m²  EUR  

Nutzfläche m² 46,34       

Grundkostenanteil pro m² Nutzfläche   5 700,00   

Bodenwert       264 138,00 

 

2.8.1 Bodenwertverzinsung 

 

Der Liegenschaftsreinertrag wird in einen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts und in einen 

Reinertragsanteil der baulichen Anlagen geteilt. Da der Grund und Boden zeitlich unbegrenzt 

nutzbar ist, errechnet sich der Verzinsungsbetrag als Jahreswert einer ewigen Rente wie folgt: 

 

2.9 Restnutzungsdauer 

Die Restnutzungsdauer stellt die Anzahl der Jahre dar, in denen das Gebäude bei 

ordnungsgemäßer Instandhaltung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

Bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer müssen die örtlichen und allgemeinen Verhältnisse 

im Hinblick auf die Verwendbarkeit der baulichen Anlage berücksichtigt werden. Die 

Restnutzungsdauer ist unter Beachtung des technischen Zustandes und der Art der Nutzung 

sowie unter Voraussetzung ordnungsgemäßer Erhaltung und Bewirtschaftung zu bestimmen. 

 

Laufende Instandhaltungsarbeiten und durchgreifende Sanierungen bewirken eine 

Verlängerung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ohne Rücksicht auf das tatsächliche 

Alter. Aufgrund der „Verjüngung“ des Gebäudes wird bei der Berechnung nicht das 
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tatsächliche Alter des Gebäudes, sondern ein dem Ausmaß der baulichen Erneuerungen 

entsprechendes geringeres, fiktives Alter angesetzt. 

 

Die durchschnittliche wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer eines vergleichbaren Gebäudes 

beträgt ca 100 Jahre. Durch laufende Instandhaltungsmaßnahmen erhöht sich diese 

Gesamtnutzungsdauer. Aufgrund des gegebenen Erhaltungszustandes kann derzeit von einer 

Restnutzungsdauer von 70 Jahren ausgegangen werden. 

2.10 Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden 

Baumängel sind Mängel an Gebäuden, die auf fehlerhafte Bauweisen oder Bauplanungen 

zurückgeführt werden können. Bauschäden sind Schäden als Folge von Baumängeln oder 

mangelhafter Instandhaltung. 

2.11 Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Sollten diese Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwerts und des Bauwerts 

der baulichen Anlagen sowie der Wertminderung wegen Alters und der wegen Baumängel 

und –schäden Berücksichtigung gefunden haben, können Kriterien wie ungünstige 

Lageverhältnisse, unwirtschaftlicher Aufbau, Reparaturanstau und Investitionsbedarf, 

Denkmalschutz einen weiteren Abschlag rechtfertigen.  

 

3. Berechnung  

3.1 Ertragswertberechnung 

Ertragswert         

  Einheit Ansatz  EUR p.m.   EUR p.a.  

Mietzinseinnahmen p.a.     677,33 8 127,96 

fiktiver Mietzins     0,00 0,00 

Bewirtschaftungskosten  %  3,00%   -243,84 

Leerstandsrisiko  %  3,00%   -243,84 

Instandhaltung  %  0,50%     

Neuherstellung 46,34  3 500,00     

    162 190,00     

Instandhaltung       -810,95 

Jahresreinertrag       6 829,33 

Liegenschaftszinssatz  %  0,75%     

          

abzüglich Bodenwertverzinsung         

Bodenwert 264 138,00     

Liegenschaftszinssatz p 0,75%     
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Bodenwertverzinsung 1 981,04   -1 981,04  

          

Jahresreinertrag der baulichen Anlagen     4 848,30  

          

Jahresreinertrag x Vervielfältiger         

Liegenschaftszinssatz p 0,75%     

Restnutzungsdauer n 70,00     

Vervielfältiger 54,30     

          

Ertragswert der baulichen Anlagen (Jahresreinertrag x Vervielfältiger) 263 284,96  

sonstige wertbeeinflussende Umstände (Sanierungsaufwand)     

zuzüglich Bodenwert       264 138,00  

Ertragswert       527 422,96  

 

3.2 Plausibilisierung im Vergleichswertverfahren 

Zur Plausibilisierung des ermittelten Verkehrswerts im Ertragswertverfahren wurden noch 

Vergleichstransaktionen erhoben.  

 

Vergleichswerte                

Liegenschaft  KP EUR  Jahr  Wfl   Freifl   Garten   pro m² 

Wfl  

 pro m² gew 

Fläche                

1 Seilerstätte 730 000,00  2023 90,46      8 069,87  8 069,87  

2 Seilerstätte 1 000 000,00  2023 86,41  10,00    11 572,73  11 247,33  

3 Singerstraße 740 000,00  2022 76,20      9 711,29  9 711,29  

4 Seilerstätte 900 000,00  2022 84,34      10 671,09  10 671,09  

5 Seilerstätte 1 400 000,00  2022 102,09  10,00    13 713,39  13 385,60  

6 Kumpfg 840 000,00  2022 67,53      12 438,92  12 438,92  

7 Kumpfg 650 000,00  2022 62,40      10 416,67  10 416,67  

                  

         
Anpassung der Vergleichswerte         
    Ausgang 

EUR/m² 

Korrekturfaktor Angepasster 

Vglwert pro m²   Liegenschaft A B C D Summe 

1 Seilerstätte 8 069,87  +/- 0,00% +/- 0,00% +5,00% +/- 0,00% 5,00% 8 473,36 

2 Seilerstätte 11 247,33  +/- 0,00% +/- 0,00% -10,00% +/- 0,00% -10,00% 10 122,60 

3 Singerstraße 9 711,29  +5,00% +/- 0,00% +5,00% +/- 0,00% 10,00% 10 682,41 

4 Seilerstätte 10 671,09  +5,00% +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 5,00% 11 204,65 

5 Seilerstätte 13 385,60  +5,00% +/- 0,00% -10,00% +/- 0,00% -5,00% 12 716,32 

6 Kumpfg 12 438,92  +5,00% +/- 0,00% +5,00% +/- 0,00% 10,00% 13 682,81 

7 Kumpfg 10 416,67  +5,00% +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 5,00% 10 937,50 

Arithmetischer Mittelwert           11 117,09 
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Die Plausibilisierung im Vergleichswertverfahren hat ergeben, dass der im 

Ertragswertverfahren ermittelte Wert plausibel ist. 

4. Ergebnis Verkehrswert 

Der Ertragswert unter Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände sowie einer 

allenfalls notwendigen Marktanpassung ergeben den Verkehrswert. Gegenständlich ist keine 

Marktanpassung erforderlich. 

 

Verkehrswert         

Ertragswert       527 422,96  

Marktanpassung         

Summe       527 422,96  

Verkehrswert gerundet       530 000,00  
 

Aufgrund obiger Überlegungen beträgt der Verkehrswert von 53/2559 Anteilen der 

Liegenschaft EZ 1211 KG 01004 Innere Stadt verbunden mit Wohnungseigentum an W 39 per 

29.11.2023 lastenfrei und gerundet 

 

EUR 530.000,00 

 

Wien, am 14.02.2024 

 

 

Der allgemein beeidete und gerichtlich  
zertifizierte Sachverständige 

 
 

Dr Rudolf Hauswirth  
LLM (UNSW) MAS MRICS 

Sachverständiger für Immobilien   
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IV. Schlussbemerkungen 

 

• Angesichts der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, 

insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat 

keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein.  

• Festgehalten wird, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, 

dass ein entsprechender Kaufpreis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im 

Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist.  

• Der Sachverständige geht davon aus, dass die Funktionsfähigkeit der elektrischen, 

sanitären und sonstigen Einrichtungen gegeben ist, sowie sonstige Ver- und 

Entsorgungsleitungen ordnungsgemäß funktionieren, wenn im Einzelnen nicht 

abweichende Angaben gemacht werden. Eine bautechnische Untersuchung erfolgte nicht. 

Die Beurteilung des Bau- und Erhaltungszustands des Gebäudes und der zu bewertenden 

Objekte erfolgte nur durch die vorhandenen Unterlagen und gegebenenfalls den 

Ortsaugenschein. Die Nutzflächen wurden den zur Verfügung stehenden Unterlagen 

entnommen. Nachvermessungen durch den Sachverständigen erfolgten nicht. Es wird 

empfohlen, vor einer allfälligen Kaufentscheidung eine genaue Vermessung durch einen 

befugten Ziviltechniker oder Geometer durchführen zu lassen. 

• Die Angabe von Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten erfolgt vom 

Sachverständigen unter anderem entsprechend seinen Erfahrungen. 

• Der Auftraggeber hat bestätigt, dass ihm sämtliche bewertungsrelevanten bekannten 

Informationen und Unterlagen übergeben bzw bekanntgegeben wurden.  

• Sofern nicht anders angegeben, ist das Ergebnis jedenfalls geldlastenfrei zu verstehen. 

• Es wird weiters davon ausgegangen, dass alle baubehördlichen Genehmigungen in 

Rechtskraft bestehen und aufrecht sind und die Bauausführung entsprechend den 

Bewilligungen erfolgt ist (aufrechter Konsens) und auch laufend sämtlichen behördlichen 

Aufträgen nachgekommen wird. 

• Bei Darstellungen mehrerer Varianten sind die dafür zugrunde gelegten Paramater 

auftragsgemäß als besondere Annahme zu verstehen. Sollten diese Annahmen nicht 

eintreten oder (doch) nicht vorliegen, hat das Ergebnis keine Gültigkeit. 

• Der Bewertung wurden Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes vor allem und 

überwiegend und aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 
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erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. Eine Einsicht in den Bauakt erfolgte 

auftragsgemäß nicht. 

• Dieses Gutachten ist ausschließlich für den genannten Auftraggeber und Zweck erstellt 

worden. Eine Weitergabe an Dritte und allfällige Haftung gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen. 

• Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Gutachtens darf weder im Ganzen noch in 

Teilen mit Ausnahme der Ediktsdatei im Falle von Gutachten für Gerichte und Behörden 

vorgenommen werden.  

• Die Lieferung von Grundstücken ist gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG steuerfrei. Es besteht 

aber die Möglichkeit, diese Lieferungen gem § 6 Abs 2 UStG steuerpflichtig zu behandeln. 

Die Bewertung erfolgte ohne Umsatzsteuer. Hingewiesen wird auf eine eventuelle 

notwendige Vorsteuerberichtigung bei Verkauf ohne Umsatzsteuer. Es wird empfohlen, 

steuerlichen Fragen mit einem Steuerberater zu erörtern.  

• Bei Mietzinsgutachten: Die Frage der Mietzinsbildung ist regelmäßig eine Rechtsfrage. Das 

hier dargestellte Ergebnis kann daher nur als Grundlage für die Lösung der Rechtsfrage 

dienen. Eine Haftung für die rechtliche Feststellung eines bestimmten Mietzinses kann 

daher nicht übernommen werden. 

• Eine allfällige Haftung ist auf den unmittelbaren Auftraggeber beschränkt, jedwede 

Haftung Dritten gegenüber ist jedenfalls ausgeschlossen. Der Auftragnehmer haftet für 

Schäden im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen 

Beendigung) nur bei Vorsatz und krass grober Fahrlässigkeit, ansonsten wird jede 

Gewährleistung und Haftung unabhängig davon, ob es sich um eine vertragliche, 

außervertragliche oder um eine gesetzliche Anspruchsgrundlage handelt, ausgeschlossen. 

Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 ABGB ist ausgeschlossen 

• Mängelrügen sind binnen 4 Wochen schriftlich geltend zu machen. Jeder 

Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die 

Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis erlangt haben, geltend gemacht 

werden. Für allenfalls eintretende Schadensfälle, für die der Auftragnehmer einzustehen 

hat, ist die Haftung jedenfalls mit insgesamt € 400.000,00 begrenzt. 

• Aufgrund der derzeit herrschenden wirtschaftlichen Lage ist das Ergebnis mit einer 

gewissen Unsicherheit behaftet („wesentliche Bewertungsunsicherheit“ im Sinne des 
VPGA 10 der RICS Valuation – Global Standard), da die Auswirkungen der aktuellen 

Situation auf den Immobilienmarkt noch nicht gänzlich abschätzbar sind. Der 

Sachverständige empfiehlt gegebenenfalls Neubewertungen in dichteren Intervallen oder 

unmittelbar vor geplanten Dispositionen, bei denen der ermittelte Wert relevant ist.  



 

1010 Wien, Singerstraße 30 W 39  S e i t e | 45 von 45 

 

 

V. Beilagen 

 

BEILAGE | 1 

Auszug aus dem Bauakt 

 

BEILAGE | 2 

Wohnungseigentumsvertrag  

 

BEILAGE | 3 

Entscheidung der Magistratsabteilung 50  

 

BEILAGE | 4 

Denkmalschutzbescheid 

 

BEILAGE | 5 

Informationen der Hausverwaltung 

 











































































































































































































































 

 

 
Hausmann & Hausmann Rechtsanwälte GmbH T: +43 1 512 28 15 | F: DW 13 

1140 Wien, Ameisgasse 10 office@wohnanwalt.at 

FN 404470i, HG Wien www.wohnanwalt.at 

VORAUSSCHAU GEMÄSS § 20 ABS 2 WEG 1010 Wien, Singerstraße 30 

Unter Berücksichtigung des Kontostandes per 04.12.2022 von EUR 135.474,85 

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN: in Folge kommunaler Tariferhöhungen  
Voraussichtlich abzurechnender 

Aufwand netto 2022 
Pauschale netto 2022 

Voraussichtlicher Aufwand netto 2023 

 = Pauschale netto 2023 

€ 42.679,87 € 53.000,00 € 47.000,00 

LIFTKOSTEN: 
Voraussichtlich abzurechnender 

Aufwand netto 2022 
Pauschale netto 2022 

Voraussichtlicher Aufwand netto 2023  

= Pauschale netto 2023 

€ 8.383,60 € 7.000,00 € 9.000,00 

HEIZ- UND WARMWASSERKOSTEN: (massive Fernwärmekostenerhöhung!!!)  
Voraussichtlich abzurechnender 

Aufwand netto 2022 
Pauschale netto 2022 

Voraussichtlicher Aufwand netto 2023 

 = Pauschale netto 2023 

€ 56.429,68 € 35.000,00 € 75.000,00 

RÜCKLAGE (gesetzliche Mindestrücklage 0,90€/m² Nutzfläche) 
Jahr 2023  € 22.800,00 

GEPLANTE INSTANDHALTUNGS- UND VERBESSERUNGSMASSNAHMEN: 
(geschätzte Nettokosten nach Maßgabe der Notwendigkeit Finanzierbarkeit und den Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft): 

Abdichtung Fugenanschluss Gehsteig/Fassade € 1.500,00 

Instandsetzung Lüftungsgitter Keller (Schlosser, Maler) € 1.000,00 

Kontrolle Elektroinstallationen Allgemeine Teile € 2.500,00  

Sanierung von Verputzschäden im Heizraum €      3.000,00 

Mittelfristig:   

Malerarbeiten Stiegenhaus € 20.000,00 

Längerfristig:   

Dacherhaltungsarbeiten, Fassade € 250.000,00 

5 % Bauverwaltungshonorar ab € 3.500,00 Instandhaltungsgesamtsumme 

Sonderhonorar für Leistungen außerhalb der laufenden Verwaltung: € 140,00/Stunde 

Anwaltliche Dienstleistungen nach Rechtsanwaltstarif oder Vereinbarung 

Kopien, Scans, Ausdrucke, Porti: € 1,00/A4-Seite, Porti nach Posttarif 

Abhaltung von Hausversammlungen: 

€ 500,00 in unserer Kanzlei, € 900,00 außerhalb unserer Kanzlei 

Individuelle Willensbildungsverfahren: je nach Aufwand € 350,00 - € 800,00 

Eigentümerversammlungen nur über schriftlichen Wunsch von mehr als 25% der Anteile 

Zugangsdaten Homepage: www.wohnanwalt.at → Hausinformation 

Benutzername:  sing30 Passwort: wfs30sing01! 

Übermittlung von Unterlagen an Makler, Steuerberater etc: 
Diese Leistungen sind vom Verwaltungshonorar nicht gedeckt, wir verrechnen dafür EUR 120,00 

+ 20% Umsatzsteuer, die vorab zu entrichten sind. Bitte bewahren Sie daher Vorausschau, Ab-

rechnungen, Protokolle usw. zweckmäßigerweise auf oder laden Sie von der Homepage herun-

ter, um sich gegebenenfalls diese Spesen zu ersparen! 

Mit freundlichen Grüßen 

RA Dr. Eva Maria Hausmann 

und Ihr Verwaltungsteam 

mailto:office@wohnanwalt.at
http://www.wohnanwalt.at/
http://www.wohnanwalt.at/
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An die 

p.t. Wohnungseigentümer 

Singerstraße 30 

1010 Wien 

 

Wien, am 07.10.2019 

HVSING 30/ SF / 5SB 

 
 

BESCHLUSSKUNDMACHUNG 

HAUSANSCHLAG 
 
Die Eigentümergemeinschaft 1010 Wien, Singerstraße 30 hat im Umlaufverfahren mit einer 

Mehrheit von 77,92 % nachstehenden Beschluss gefasst, welcher den Wohnungseigentümern 

gemäß § 24 Abs 5 WEG gesondert im Wortlaut zugestellt wird. 

 

Die Wohnungseigentümer des Hauses 1010 Wien, Singerstraße 30 verzichten auf die 

regelmäßige Abhaltung von Eigentümerversammlungen. Versammlungen sind in Hin-

kunft nur anzuberaumen, wenn mindestens 3 Wohnungseigentümer, die zusammen 

mindestens ein Viertel der Anteile haben, dies vom Verwalter schriftlich unter Angabe 

eines wichtigen Grundes verlangen. Darüber hinaus steht es jedem Wohnungseigentü-

mer frei jederzeit die Abhaltung einer Versammlung unter Nennung seines Anliegens 

anzuregen. 

 

Es steht den Wohnungseigentümer/Innen selbstverständlich auch in Zukunft jederzeit frei, 

sich in allen Verwaltungsangelegenheiten auch außerhalb der Eigentümerversammlungen an 

die Verwaltung zu wenden! 

 
Rechtsbelehrung: 

 

Jeder Wohnungseigentümer und verwaltungsberechtigte Fruchtgenussberechtigte kann Beschlüsse der ordentlichen Verwal-

tung innerhalb eines Monats ab Anschlag dieses Beschlusses  beim jeweils zuständigen Bezirksgericht mit einem gegen die 

übrigen Wohnungseigentümer zu richtenden Antrag anfechten und verlangen, dass die Rechtsunwirksamkeit des Beschlusses 

wegen formeller Mängel, Gesetzeswidrigkeit oder Fehlens der erforderlichen Mehrheit gerichtlich festgestellt wird. Dieser 

Anschlag wird am 09.10.2019 am schwarzen Brett des Hauses ausgehängt. Die Einspruchsfrist endet daher am 

09.11.2019.Für Beschlüsse der außerordentlichen Verwaltung, deren Aufhebung ebenfalls beim zuständigen Bezirksgericht 

wegen übermäßiger Beeinträchtigung oder weil die Kosten nicht in der Rücklage gedeckt sind mit einem gegen die übrigen 

Wohnungseigentümer zu richtenden Antrag begehrt werden kann, beträgt die Antragsfrist drei Monate und endet daher am 

09.01.2020 für einen nicht ordnungsgemäß verständigten Wohnungseigentümer beträgt die Antragsfrist sechs Monate.   

 

Dr. Eva Maria Hausmann 

Geschäftsführende Rechtsanwältin der 

Hausmann & Hausmann Rechtsanwälte GmbH 

mailto:office@ra-advokat.at
http://www.wohnanwalt.at/
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An die Wohnungseigentümer 

Singerstraße 30 

1010 Wien 

 

 

 

Wien, am 19.06.2017 
HVSING30 / SF / 5SB 

 

Protokoll der Eigentümerversammlung des Hauses 

1010 Wien, Singerstraße vom 19.06.2017 

B e s c h l u s s k u n d m a c h u n g 

 

 

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2) Bericht der Verwaltung 

3) Heizkostenabrechnung Angebot TECHEM Zählertausch oder Nutzflächenabrechnung 

4) Beschlussfassung über elektronische Aussendungen (Abrechnungen, Willensbildungsver-

fahren) der Hausverwaltung an die Wohnungseigentümer 

5) Anliegen an die Verwaltung 

 

 

Erschienen: Wohnungseigentümer (WE) (3140 von 5118 Anteilen) laut Anwesenheitsliste. 

Für die Verwaltung: Frau Dr. Eva Maria Hausmann (EMH) 

 

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

EMH begrüßt um 17:00 die erschienenen WE und stellt nach Prüfung der Anwesenheitsliste 

fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist. 

 

2) Bericht der Verwaltung 

EMH informiert, dass das der Kontostand per 19.06.2017 EUR 99.961,98 beträgt. Die Jahres-

abrechnung kann erst  nach Beschlussfassung der Wohnungseigentümer über die Heizkosten-

problematik fertiggestellt werden. Bei den Bewirtschaftungskosten zeichnet sich ein kleine, 

bei den Aufzugskosten ein durchaus deutliches Guthaben ab. 

 

Wie in der letzten Hausversammlung diskutiert wurde der Eingangsbereich etwas verschönert, 

insbesondere die Verfliesung und Eckschutzwinkel beim Aufzug angebracht. 

 

Der Müllraum ist nach wie vor ein Problem, die Müllgefäße werden 5 x pro Woche von der 

Müllabfuhr geleert, leider läßt die Bewohnerdisziplin sehr zu wünschen übrig und ist es of-

fenbar für einige Bewohner zu schwierig, den Müll in den Gefäßen statt daneben zu deponie-

ren. Kameraattrappe und Hinweis auf Videoüberwachung wird wahrscheinlich bald erkannt 

und daher das Problem nicht entschärfen. Nach Erörterung, dass wahrscheinlich für ein zu-

sätzliches Müllgefäß kein Platz ist, sagt EMH zu, ein Schreiben an alle WE zu richten, in wel-

mailto:office@ra-advokat.at
http://www.wohnanwalt.at/
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chem auf die Wichtigkeit der Mülltrennung und die Sauberkeit im Müllraum hingewiesen 

wird. Die WE sollen dringend ersucht werden, auf Ihre Mieter in diesem Sinne einzuwirken. 

Ebenso wird auf die Thematik der auch vorübergehenden Ablagerung von Müllsäcken, Wein-

flaschen (Bewohner top 33) und anderen Gegenständen im Stiegenhaus hingewiesen werden. 

EMH informiert, dass die Feuerpolizei. 

 

Spinnmilben, wir haben diesbezüglich recherchiert und wurde uns von den befassten Unter-

nehmen durchwegs  mitgeteilt, dass man damit rechnen müsse, dass der Befall durch Reini-

gung nicht dauerhaft beseitigt werden kann. Helfen könnte eine bei Spinnmilben unbeliebte 

Fassadenfarbe, was aber die Färbelung der Fasssade zumindest im unteren Bereich vorausset-

zen würde  – die Thematik wurde daher zurückgestellt. Die WE nehmen dies zustimmend zur 

Kenntnis.       

 

3) Heizkostenabrechnung Angebot TECHEM Zählertausch oder Nutzflächenabrech-

nung 

 

Die Abrechnung der Heizkosten hat seit Ausstattung des Hauses Funkzählern noch nie funk-

tioniert, die Abrechnung mußte schon von Frau Benesch meist mehrmals zurückgeschickt 

werden. EMH hat die Abrechnung letztes Jahr ebenfalls mehrmals beanstanden müssen, die 

Abrechnungsmängel waren gravierend und offensichtlich. Es wurde daher die Rechnung der 

FA. Minol für die Abrechnung nicht bezahlt. Minol hat dann das Vertragsverhältnis vorzeitig 

gekündigt, müßte allerdings noch die heurige Abrechnung machen. Nun wird die Erstellung 

der Abrechnung von der Zahlung der Vorjahresrechnung abhängig gemacht. 

 

Wir haben uns im Vorfeld der Versammlung tatkräftig unterstützt von Frau Dr. Kraus mit 

ISTA und TECHEM bezüglich der Erstellung der Abrechnungen ins Einvernehmen gesetzt 

und Angeote eingeholt. EMH dankt Frau Dr. Kraus im eigenen Namen und im Namen der 

Eigentümergemeinschaft für ihren Einsatz bezüglich der Heizkostenabrechnung. 

 

Das Haus unterliegt grundsätzlich den Bestimmungen des Heizkostenabrechnungsgesetzes, 

dh. es müssen die Verbrauchsdaten erhoben werden, wenn die Nutzer Einfluss auf den 

Verbrauch nehmen können und eine Heizkostenersparnis zu erwarten ist.   

 

Bei unseren Bemühungen mußten wir feststellen, dass der Einfluss der Nutzer auf den Ver-

brauch nur bedingt gegeben ist. Da die Rohre teils freiliegend durch die WE-Objekte führen, 

wird dadurch schon „mitgeheizt“, die von den Rohren abgegebene Wärmemenge ist aber we-
der regulier- noch messbar. Die Funkzähler funktionieren offenbar nicht zufriedenstellend, 

was dazu führt, dass bei jeder Abrechnung eine größere Anzahl von Wohnungen geschätzt 

werden muss.  

 

Die Zähler müssen alle fünf Jahre geeicht werden, was einen enormen organisatorischen und 

auch finanziellen Aufwand (Zähler einschließlich Umbaukosten ca. EUR 8.000,00) für die 

Wohnungseigentümer darstellt. Die HV schlägt daher aus Gründen der Kostenersparnis die 

Heizkosten nach Nutzfläche abzurechnen. Die hat auch den Vorteil, dass die Abrechnung 

früher stellt werden kann. Sollte der zustand auf Dauer für die Eigentümer nicht zufriedenstel-

lend sein, kann man immer noch auf ein Abrechnungssystem ev. mit neuerer Technologie 

zurückgegriffen werden.  

 

In einem allfälligen von einem Nutzer angestrengten Schlichtungsverfahren wäre gegebenen-

falls zu argumentieren, dass die Voraussetzungen des Heizkostenabrechnungsgesetzes nicht 

gegeben sind, da die Nutzer insbesondere wegen der freiliegenden Rohre keinen ausreichen-



 

 

 
 

3 

den Einfluss auf die Höhe der Heizkosten haben und auch keine Einsparung zu erwarten ist. 

Darüber hinaus ist in Anbetracht der Höhe der Kosten für die Verbrauchsdatenerhebung (jähr-

liche Kosten und alle fünf Jahre erhebliche Kosten für den Zählertausch) keine Ersparnis zu 

erwarten. 

 

Nach Diskussion fassen die Wohnungseigentümer den  

 

Beschluss 

Die Heizkosten werden ab der Abrechnungsperiode 2016 von der Hausverwaltung nach Nutz-

fläche abgerechnet. 

 

4) Elektronische Aussendungen 

 

EMH weist auf die Möglichkeit der Kosten und Aufwand sparenden elektronischen Aussen-

dung, stellt aber klar, dass WE, die keine Emailadresse bekanntgegeben haben, die Aussen-

dungen weiterhin per Poster erhalten werden. 

 

Beschluss 

Die Wohnungseigentümer beschließen, dass wohnungseigentumsrechtlich bedeutsame Aus-

sendungen (Vorausschau, Abrechnungen, Einladungen, Beschlusskundmachungen) an die 

Wohnungseigentümer künftig an die zuletzt bekanntgegebene Emailadresse der Wohnungsei-

gentümer übermittelt werden. 

 

5) Anliegen an die Verwaltung 

 

Das Haustor knallt zu und der Türöffner öffnet zu rasch, wenn man etwas in der Hand hat, ist 

es schwierig die Tür dann rechtszeitig aufzubekommen. EMH verspricht, die Funktionalität 

durch einen Schlosser verbessern zu lassen.  

 

 

Rechtsbelehrung: 

 

Jeder Wohnungseigentümer und verwaltungsberechtigte Fruchtgenussberechtigte kann Be-

schlüsse der ordentlichen Verwaltung innerhalb eines Monats ab Anschlag dieses Beschlusses  

beim jeweils zuständigen Bezirksgericht mit einem gegen die übrigen Wohnungseigentümer 

zu richtenden Antrag anfechten und verlangen, dass die Rechtsunwirksamkeit des Beschlusses 

wegen formeller Mängel, Gesetzeswidrigkeit oder Fehlens der erforderlichen Mehrheit ge-

richtlich festgestellt wird. Dieser Anschlag wird am 30.06.2017 am schwarzen Brett des 

Hauses ausgehängt. Die Einspruchsfrist endet daher am 30.07. 2017  

 

Für Beschlüsse der außerordentlichen Verwaltung, deren Aufhebung ebenfalls beim zuständi-

gen Bezirksgericht wegen übermäßiger Beeinträchtigung oder weil die Kosten nicht in der 

Rücklage gedeckt sind mit einem gegen die übrigen Wohnungseigentümer zu richtenden An-

trag begehrt werden kann, beträgt die Antragsfrist drei Monate und endet daher am 30.09. 

2017, für einen nicht ordnungsgemäß verständigten Wohnungseigentümer beträgt die An-

tragsfrist sechs Monate.   


